
re 132.v)
Wir befehlen demnach, daß Unsere Justizbeamte und Kammerguts-Geriches-Verwal-=

cer, mie Schlusse jedem Jahres, eine Uebersiche der im taufe desselben anhängig gewese-

nen, und theils abgethanen, tbeils noch auf Entscheidung beruhenden Civilrügen, nach

dem hier beiliegenden Schema, bei Unserm Geheimen Finanz-Collegio einreichen.

Gegeben zu Dresden, am 1 lcen April 1820.

Wilhelm Freyherr von Gutschmid,

Carl Gorelob Beyer.


